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PPPLLLAAATTTZZZOOORRRDDDNNNUUUNNNGGG   
Touristen Güntlenau 

 

Liebe Gäste 

Wir heissen Sie auf dem Campingplatz Güntlenau herzlich willkommen und wünschen 
Ihnen im idyllischen Klöntal einen angenehmen Aufenthalt. 
 

Wir bitten Sie, die folgenden Regelungen zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten: 

 Check-in     am Kiosk: 08.00 - 12.00 Uhr  / 13.00 - 21.00 Uhr   

 Check-out  am Kiosk:    bis spätestens 12.00 Uhr des Abreisetags 

 Ruhezeiten:           

Mittagsruhe: 12.00 - 13.00 Uhr Nachtruhe:   23.00 - 07.00 Uhr 

 Der Kiosk ist von 8.00 - 21.00 Uhr durchgehend geöffnet. 

 

  Benutzungsrecht 
Zelte und Wohnwagen/-mobile dürfen nur nach Anweisungen des Platzwartes aufgestellt werden.  

Das Befahren des Geländes hat mit aller grösster Vorsicht und Sorgfalt zu erfolgen. Den Anweisungen 
des Platzpersonals ist Folge zu leisten. Verstösse werden geahndet.  
Personenwagen sind auf dem angrenzenden Parkplatz abzustellen. 
Auf dem ganzen Campingareal  besteht absolutes Fahrverbot, auch für Fahrräder. 

 Feuerstellen 
Nur die offizielle Feuerstelle und Grills dürfen benützt werden. Offene Feuer auf Wegen und  
Wiesen sowie das Abbrennen von Feuerwerk jeglicher Art sind verboten.  

 Abfälle 
Für Abfälle müssen die grauen  Glarnerland-Gebührensäcke verwendet werden;  
Entsorgung im ZKG-Container beim Kiosk.   

Öffentliche Sammelstelle beim Parkplatz: nur  Altglas, Alu, PET, Büchsen und Batterien.  

 Sanitäranlagen 
Bitte helfen Sie mit, die Toiletten-, Duschanlagen und den Abwaschraum sauber zu halten. Das 
Warmwasser der Dusche ist im Preis inbegriffen. Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.  
Abwaschen: im Eingangsraum „Damen“ des Sanitärgebäudes, kostenpflichtig. 

 Tiere 
Hunde sind ausnahmslos an der Leine zu halten. Für die Notdurft sind sie ausserhalb des 
Campings zu führen. Im Glarnerland besteht  Hundekot-Aufnahmepflicht. 

 Seeuferzone 
In der Seeuferzone und im angrenzenden Auenwald müssen persönliche Utensilien jeglicher  
Art täglich abgeräumt werden. 

 Notfallnummern 
Polizei  117   Feuerwehr 118           Ambulanz 144 

  


